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N I C H T Z U L A S S U N G S B E S C H W E R D E 

In dem Rechtsstreit 

.' Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH, 
vertreten durch den Liquidator Andrzej Rosczyk, 
Westfälische Straße 41,10711 Berlin 

Klägerin, Berufungsklägerin 
undNichtzulassimgsbeschwerdeftthrerin 

Prozessbevollmächtigter: RA Dr. Matthias Siegmann, 
Hsenlohrstraße 24,76135 Karlsruhe 

gegen 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in Abmeldung, 
vertreten durch den Abwickler Dr. Bernd Halstenberg, 
Schönhauser Allee 120,10437 Berlin 

Beklagte, Berufungsbeklagte 
und Nichtzulassungsbeschwerdegegnerin 

Prozessbevollmächtigte II. Instanz: RAe KPMG, 
Ammonstraße 10,01069 Dresden 

Bankverbindung: Konto-Nr. 05 735 336 00 Commerzbank }ff^%^J^^ 
Anderkonto: Konto-Nr. 05 735 348 00, Commerzbank Karlsruhe {BLZ 660 800 52) 
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lege ich hiermit für die Klägerin und Beschwerdeführerin gegen das am 10. Februar 2011 

verkündete und ihren Prozessbevollmächtigten am 20. Juni 2011 zugestellte Urteil des 

Kammergerichts (Az.: 10 U 167/09; Az. I. Instanz: Landgericht Berlin 9 O 464/08) 

Nichtzulassungsbeschwerde 

ein. 

Eine Kopie des angefochtenen Urteils ist beigefügt. 

Zugleich beantrage ich, 

die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde um zwei Mo

nate zu verlängern. 

Aller Erfahrung nach ist mit dem Eingang der Gerichtsakten erst in den nächsten Wochen 

zu rechnen. Die gesetzliche Begründungsfrist reicht dann jedoch für eine sorgfältige Bear

beitung und Abstimmung mit der Partei nicht mehr aus. Schließlich ist auch eine Verzöge

rung des Verfahrens durch eine Fristverlängerung nicht zu besorgen. 

Dankbar wäre ich, wenn mir die vorinstanzlichen Gerichtsakten zur Einsichtnahme über

lassen werden könnten. 

Sez.-Dr.Sfegmörm 
(Dr. Siegmann) 

Rechtsanwalt 


